
 
 
                 

   Baugebiet „Süd VIII, 1. Teilabschnitt“ Gemeinde Göllheim 
 
    Kaufpreis:   135,-- €/m² voll erschlossen 

 

Auszugsweise einige wichtige Festsetzungen zum Bebauungsplan 
„Süd VIII“ 

der Ortsgemeinde Göllheim 
 

der Bebauungsplan kann jederzeit vollständig bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim eingesehen werden 
 
 

Art der baulichen Nutzung    Allgemeines Wohngebiet 
 
 

Maß der baulichen Nutzung - Gebäudehöhen (Wandhöhen) und Zahl der Wohnungen  
 
Höhe der Wohngebäude (Wandhöhe) 
WA 1: bergseitig zur Straße  bergseitig:    max. 4 m  ab OK natürliches Gelände 
     talseitig:     max. 5,80 m ab OK Gehweg/Fahrba hn 
           talseitig zur Straße  bergseitig:    max.  4 m ab OK Gehweg/Fahrbahn 
     talseitig:     max. 5,80 m ab OK natürliches G elände  
WA 2: II*-geschoss. Wohngebäude (*=ein 2.Vollgeschoss im Dachgeschoss)   max. 5 m ab OK Gehweg/Fahrbahn  
Bezugspunkt jeweils angegeben und Schnittpunkt Gebäudeaußenwand mit OK Dachhaut 
 
Für max. 1/3 der Gebäudelänge sind um 1 m größere Gebäudehöhen zulässig. 
 
In jedem Wohngebäude sind nicht mehr als 2 Wohnungen  zulässig. 
 
Dächer  
Wohngebäude I/II-geschoßig Satteldach, Walmdach             25 ° +/- 3 ° 
Wohngebäude II*-geschoßig Sattelbach, Walmdach    35  ° +/- 3 ° 
Garagen und Nebengebäude Flachdach, flachgeneigtes  
  Pult-oder Satteldach               0° - 15° 
 oder Dachform und –neigung wie beim Hauptgebäude 
 
Dachaufbauten (Dachgauben) sind allgemein zulässig.  
 
Dacheinschnitte (Loggien) sind allgemein zulässig. 
 
Für die Eindeckung geneigter Dächer sind Materialien in den Farben naturrot bis altrot zu verwenden. Ausgenommen hiervon sind Materialien 
zur Nutzung der Sonnenenergie und begrünte Dächer. 
 
Einfriedungen  
 
Die Gesamthöhe der Einfriedungen darf an den Erschließungsstraßen vor der vorderen Baugrenze das Maß von 1,00 m, gemessen ab OK Fahrbahn, 
nicht überschreiten. Die Sockelhöhe darf allseitig nicht mehr als 0,30 m betragen. 
 
Garagen / Stellplätze 
 
Der Stauraum von 5 m zur Straße hin ist einzuhalten. Nur an den vermerkten Stellen im Plan und in einem der seitlichen Grenzabstände möglich. 
Talseitig nicht 2-geschoßig in Erscheinung treten. Sichtbare Wandhöhe max. 3 m.  2 Stellplätze pro Wohnung notwendig. 
 
 



          So finden Sie unsere Baugebiete !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Rückfragen stehen gerne zur Verfügung 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim 
    Freiherr-vom-Stein-Straße 1 – 3 
    67307 Göllheim 
 
     

 
 
 
 
Ansprechpartner:  
 
Herr Zelt  Tel.: 06351 / 4909-10,  e-mail: zelt@goellheim.de 
Frau Leidinger Tel.: 06351 / 4909-42, e-mail: leidinger@goellheim.de 
Frau Held  Tel.: 06351 / 4909-22, e-mail: held@goellheim.de 
 
 
oder 
 
E - Mail an: bauplaetze@goellheim.de 

 

Baugebiet  
Vor dem Weinberg, Teil II 

Baugebiet  
Süd VIII, 1. Teilabschnitt 

 

  


